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1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN IM BAULEITPLANVERFAHREN 
 
[KONZEPT – Nach Erfordernis textlich anzupassen] 
 
 

1.1 PASSIVE SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN 
 
 
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
(§ 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB) 
Objektbezogene (passive) Schallschutzmaßnahmen 
 
Zum Schutz vor Außenlärm sind für Bauteile von Aufenthaltsräumen, die An-
forderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hoch-
bau     - Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe 2018-01 einzuhalten. Nach 
außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so auszu-
führen, dass sie die folgenden gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 
aufweisen: 
 

R’w,ges = La - KRaumart 
 
Dabei ist  
 
La = maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [2018-01] 
KRaumart =  25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
KRaumart =  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u.Ä. 
KRaumart = 35 dB für Büroräume u.Ä. 
 

Mindestens einzuhalten sind: 
 

R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über-
nachtungsräume in Beherbergungsstätten u.Ä. … 

 
Tabelle 7 der DIN 4109-1 [2018-01],  
Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80
a
 

a
 Für Maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
 
Die Tabelle ist ein Auszug aus DIN 4109-1 2018-01] Tabelle 7 (Herausgeber: 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.). 
 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße sind in Ab-
hängigkeit vom Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raumes zur 
Grundfläche eines Raumes nach DIN 4109-2 [2018-01] zu ermitteln und mit 
dem Korrekturfaktor KAL [Korrektur Außenlärm] zu korrigieren. 
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Die Zuordnung der Lärmpegelbereiche [LPB] kann der kartographischen Dar-
stellung Nr. X [im Text anpassen] für den Tageszeitraum entnommen wer-
den. 
 
Für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) gelten für Räume, die über-
wiegend zum Schlafen genutzt werden können, erhöhte Anforderungen an 
den baulichen Schallschutz zur Berücksichtigung des größeren Schutzbedürf-
nisses in der Nacht. Für diese Raumgruppen sind die Einstufungen der Fas-
saden in die Lärmpegelbereiche gemäß der kartographischen Darstellung 
Nr. Y [im Text anpassen] für den Nachtzeitraum zur Ableitung der Anforde-
rungen an den passiven Schallschutz nach Tabelle 7 heranzuziehen. 
 
In Räumen im LPB ≥ III, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden und in 
schutzbedürftigen Räumen mit Sauerstoff verbrauchender Energiequelle, ist 
durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen für ausreichende Belüftung bei 
geschlossenen Fensteranlagen zu sorgen. 
 
Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen wer-
den, soweit nachgewiesen wird, dass – insbesondere an gegenüber den 
Lärmquellen abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudetei-
len – geringere Schalldämm-Maße erforderlich werden und/oder aufgrund der 
Bauweise der Gebäude die erforderliche Raumbelüftung durch Lüftungsanla-
gen (z.B. bei Passivhausbauweise) hergestellt werden. 
 
Bei der späteren Gebäudeplanung können die abschirmenden Wirkungen, die 
sich aus dem vorgesehenen Gebäudebestand (auch Gebäudeeigenabschir-
mung) ergeben, in Abzug gebracht werden. DIN 4109-2 [2018] „Schallschutz 
im Hochbau - Teil 2 Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderun-
gen“ sieht hierzu vor, dass für die 
 

… von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandte Gebäudeseite 
der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis 
 

- bei offener Bebauung um 5 dB(A), 
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 

10 dB(A) 
 
gemindert werden darf. … 
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